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Die beantragte Änderung der 
Flächenwidmung zur Erweiterung 
der Mönchsberggarage steht im 
Widerspruch zum Räumlichen 
Entwicklungskonzept der Stadt 
Salzburg (REK 2007), das hat 
die Aufsichtsbehörde des Lan-
des Salzburg im Dezember mit 
Bescheid festgestellt. Das von 
der Stadt beschlossene REK 2007 
beschreibt, wie die gewünschte, 
zukünftige Entwicklung der Stadt 
verlaufen soll. Darin ist festgehal-
ten, dass bei der Schaffung von 
zusätzlichen KFZ-Stellplätzen 
in Parkgaragen eine adäquate 
Anzahl von Oberflächenparkern 
reduziert werden muss. Die von 
der Stadt vorgelegten Ausgleichs-
maßnahmen erfüllen diese Anfor-
derung weder hinsichtlich ihrer 
Anzahl noch in Bezug auf ihre Ad-
äquanz. Es fehlt eine verbindliche 
Festlegung und Umsetzung kon-
kreter Maßnahmen zur Stellplatz-
reduktion. Die vom Gemeinderat 
beschlossene Absicht, bei der 
Eröffnung der Garage Konzepte 
für Ausgleichsmaßnahmen vorzu-
legen, wird als nicht ausreichend 
angesehen. Das Fehlen adäquater 
Begleitmaßnahmen stellt einen 
gravierenden Widerspruch zum 
REK dar. Einen weiteren Wider-
spruch sieht die Behörde darin, 
dass die Stadt laut ihrem REK im 
Zentrum Bewohnerstellplätze in 
Parkgaragen verlagern möchte, 
um so Platz für die Rückgewin-
nung urbanen Lebensraums zu 
gewinnen. Der Bedarf an Bewoh-
nerparkplätzen im Projektgebiet 
und eine mögliche Verlagerung in 
die Parkgarage wurden aber bei 
der geplanten Erweiterung der 
Garage gar nicht mitbehandelt. 
Für eine Sonderflächenwidmung 
– wie im vorliegenden Fall – ist 
zudem das zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen zu berücksich-
tigen. Dieses wurde in insgesamt 
drei von der Stadt vorgelegten 
Verkehrsuntersuchungen unter-
schiedlich dargelegt. Über die 
Ausgangsdaten und die Bewer-

tung der verschiedenen (letztlich 
nicht verbindlich beschlossenen) 
Ausgleichsmaßnahmen konnte bis 
zum Ende des Ermittlungsver-
fahrens kein widerspruchsfreier 
Sachverhalt festgestellt werden. 
Dem Ersuchen um Ergänzung der 
Unterlagen ist die Stadt Salzburg 
nicht nachgekommen. Damit ist 
eine im REK vorgesehene Berück-
sichtigung der durch das Projekt 
entstehenden Verkehrsentwick-
lung nicht möglich. Dass die 

Entscheidung gegen Parkgarage
beantragte Garagenerweiterung 
selbst mit den erforderlichen 
Begleitmaßnahmen zur Reduktion 
von Oberflächenstellplätzen ins-
gesamt zu einer Entlastung und 
Verbesserung der Verkehrssitua-
tion (auch in Bezug auf Lärm- und 
Luftschadstoffe) führt, ist im Ver-
fahren nicht erkennbar geworden. 
Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass es zu einer Verkehrszunahme 
und Verschlechterung für die Be-
wohner kommt.                     LK

Herr Mag. Rudolf Valtiner, lang-
jähriger Mitarbeiter im Referat 
Naturschutzrecht und Förderun-
gen, ist im November 2016 in den 
Ruhestand getreten. Nach seinem 
Dienstantritt im Jahr 1978 war er 
zunächst als Jurist in der Schulab-
teilung und in der Grundverkehrs-
Landeskommission tätig, bevor er 
im Mai 1983 der Naturschutzabtei-
lung zugeteilt wurde. Er hat die 
rechtlichen Angelegenheiten des 
Salzburger Naturschutzgesetzes, 
des Höhlengesetzes, Tierschutz-
rechts und des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens 

betreut. Mag. Valtiner hat durch 
sein großes historisches Wissen im 
Naturschutzrecht, insbesondere 
zu Schutzgebietsausweisungen 
wichtige Beiträge zur Naturschutz-
arbeit geleistet. Seine Freizeit wid-
met er vor allem der Familie und 
dem Musizieren. Als Klarinettist 
ist er mittlerweile regelmäßig bei 
Konzerten in Salzburg zu hören. 
Wir bedanken uns auch auf diesem 
Weg noch einmal herzlich für die 
geleistete Arbeit und wünschen 
Herrn Mag. Valtiner für den Ruhe-
stand alles Gute, Gesundheit und 
viel Freude beim Musizieren.   K.K.

Mag. Valtiner im Ruhestand

Mag. Rudolf Valtiner mit Referatsleiterin Mag. Karin König (Bild:  
H. Hinterstoisser).


